
Bedingungen für die Nutzung des Online-Banking durch 
natürliche Personen (Fassung vom 01.01.2011)

1. Leistungsangebot

(1) Der Kontoinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking in 
dem von der Bausparkasse Mainz AG, nachstehend BKM genannt, 
angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der 
BKM mittels Online-Banking abrufen.

(2) Kontoinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden 
einheitlich und geschlechtsneutral als „Teilnehmer“ bezeichnet.

(3) Das Online-Banking kann nur von im eigenen Namen handelnden, 
voll geschäftsfähigen natürlichen Personen genutzt werden. Bei 
Gemeinschaftskonten können die Teilnehmer Informationen abrufen, 
jedoch im Rahmen des Online-Banking keine Aufträge erteilen.

(4) Die jeweiligen Produktbedingungen (Bedingungen für Geldanlagen 
nebst Sonderbedingungen, Allgemeine Bedingungen für 
Bausparverträge sowie Allgemeine Darlehensbedingungen) gelten 
jeweils unabhängig von dem Inhalt dieser Bedingungen auch für das 
Online-Banking.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften 
mittels Online-Banking die mit der BKM vereinbarten personalisierten 
Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich 
gegenüber der BKM als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe 
Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1. Personalisierte Sicherheitsmerkmale

Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerische sein 
können, sind:

— die Persönliche Identifikationsnummer (PIN),

— einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN).

2.2. Authentifizierungsinstrument

Die einmal verwendbaren TAN werden dem Teilnehmer auf einer 
Liste zur Verfügung gestellt.

3. Zugang zum Online-Banking

Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn

— dieser seine individuelle Kennung und seine PIN übermittelt hat,

— die Prüfung dieser Daten bei der BKM eine Zugangsberechtigung 
des Teilnehmers ergeben hat und

— keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der 
Teilnehmer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Online-Banking Aufträge und Autorisierung

Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (zum Beispiel 
Überweisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten 
personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN) autorisieren und der BKM 
mittels Online-Banking übermitteln. Die BKM bestätigt mittels Online-
Banking den Eingang des Auftrags.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die BKM

(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für 
die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel 
Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der BKM bekannt 
gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-
Seite der BKM angegebenen bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) 
ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag der BKM, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden 
Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem 
Tag.

(2) Die BKM wird den Auftrag ausführen, wenn folgende 
Ausführungsbedingungen vorliegen:

— Der Teilnehmer hat sich mit seinem personalisierten Sicherheits-
merkmal (z. B. PIN) legitimiert;

— die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart 
liegt vor;

— das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die BKM 
die Online-Banking-Aufträge aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht 
vor, wird die BKM den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und 

dem Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über 
deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen die Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, eine 
Information zur Verfügung stellen.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

6.1. Technische Verbindung zum Online-Banking

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum 
Online-Banking nur über die von der BKM gesondert mitgeteilten 
Online-Banking-Zugangskanäle (zum Beispiel Internetadresse) 
herzustellen.

6.2. Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale und 
sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente

(1) Der Teilnehmer hat

— seine personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) 
geheim zu halten und nur über die von der BKM gesondert 
mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu 
übermitteln sowie

— sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des 
Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit dem 
dazugehörigen personalisierten Sicherheitsmerkmal das Online-
Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu 
beachten:

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch 
gespeichert werden (zum Beispiel im Kundensystem).

— Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals ist 
sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen 
können.

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der 
gesondert mitgeteilten BKM-Onlinebanking-Seite eingegeben 
werden (zum Beispiel nicht auf Online-Händlerseiten).

— Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des 
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also 
beispielsweise nicht per E-Mail.

— Die PIN darf nicht zusammen mit dem 
Authentifizierungsinstrument verwahrt werden.

— Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines 
Auftrags, der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung 
eines neuen TAN-Generators nicht mehr als eine TAN 
verwenden.

6.3. Sicherheit des Kundensystems

Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite 
der BKM zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum 
Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), 
beachten.

6.4. Kontrolle der Auftragsdaten mit von der BKM angezeigten Daten

Soweit die BKM dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-
Auftrag (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des 
Zahlungsempfängers) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät 
des Teilnehmers zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer 
verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten 
zu prüfen.

7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

7.1. Sperranzeige

(1) Stellt der Teilnehmer

— den Verlust oder den Diebstahl des 
Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung 
oder

— die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments oder seines persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, 
muss der Teilnehmer die BKM hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige).

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich 
bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt
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— den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die 
Kenntnis seines personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat 
oder

— das Authentifizierungsinstrument oder das personalisierte 
Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er ebenfalls eine 
Sperranzeige abgeben.

7.2. Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge

Der Kontoinhaber hat die BKM unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu 
unterrichten.

8. Nutzungssperre

8.1. Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die BKM sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im 
Fall der Sperranzeige nach Nummer 7.1.

— den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder

— sein Authentifizierungsinstrument.

8.2. Sperre auf Veranlassung der BKM

(1) Die BKM darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer 
sperren, wenn

— sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem 
Grund zu kündigen,

— sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 
Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder

— der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die BKM wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten.

8.3. Aufhebung der Sperre

Die BKM wird eine Sperre aufheben oder das personalisierte 
Sicherheitsmerkmal beziehungsweise das 
Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Kontoinhaber unverzüglich.

9. Haftung

9.1. Haftung bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-
Verfügung

Der Kunde haftet für alle Schäden, die er durch unsachgemäße und 
missbräuchliche Verwendung des von ihm festgelegten und der BKM 
als verbindlich mitgeteilten personalisierten Sicherheitsmerkmale 
oder des Authentifizierungsinstruments bzw. die Nichtbeachtung 
dieser Bedingungen verschuldet hat oder die daraus entstehen, dass 
ein unberechtigter Dritter durch ihn von dem Sicherheitsmerkmal 
oder den Authentifizierungs-Instrumenten Kenntnis erlangt hat. Die 
Haftung des Kunden entfällt für alle Schäden, die entstehen, 
nachdem der Kunde die BKM davon benachrichtigt hat, dass ein 
Dritter Kenntnis von dem Sicherheitsmerkmal oder den 
Authentifizierungs-Instrumenten erhalten hat oder ein 
entsprechender Verdacht besteht. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt 
die BKM die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung 
des Sicherheitsmerkmals oder der Authentifizierungs-Instrumente 
entstehenden Schäden. Bei Schäden aus Übermittlungsfehlern, 
Missverständnissen und Irrtümern bei der Abwicklung des Online-
Banking haftet die BKM nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz und 
nur in dem Maße, wie sie im Verhältnis zu anderen Ursachen an der 
Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. In jedem Falle einer 
Haftung der BKM ist diese auf die für die BKM vorhersehbaren 
typischen Schäden sowie auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens 
unter Ausschluss einer Haftung für Folgeschäden, insbesondere 
entgangenen Gewinn, begrenzt.

9.2. Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines 
Authentifizierungsinstruments

9.2.1. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis 

zu einem Betrag von 150,- Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob 
den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen 
Abhandenkommen des Authentifizierungsinstruments ein 
Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung 
eines Authentifizierungsinstruments, ohne dass dieses 
verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
ist, haftet der Kontoinhaber für den der BKM hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150,- Euro, wenn der Teilnehmer 
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der personalisierten 
Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden 
aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die 
Haftungsgrenze von 150,- Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn 
der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den 
Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die 
Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht angeben konnte, weil die BKM 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere vorliegen, wenn er

— den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments 
oder die missbräuchliche Nutzung des 
Authentifizierungsinstruments oder des personalisierten 
Sicherheitsmerkmals der BKM nicht unverzüglich anzeigt, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 7.1 
Absatz 1),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem 
gespeichert hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person 
mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde 
(siehe Nummer 6.2 Absatz 1 2. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der 
gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe 
Nummer 6.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben 
hat (siehe Nummer 6.2. Absatz 2 4. Spiegelstrich),

— das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem 
Authentifizierungsinstrument vermerkt oder zusammen mit 
diesem verwahrt hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 5. 
Spiegelstrich),

— mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet 
hat (siehe Nummer 6.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

9.2.2. Haftung der BKM ab der Sperranzeige

Sobald die BKM eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-
Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der 
Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

9.2.3. Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und 
unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich 
auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können.
J 384 - 01/11 Bedingungen für die Nutzung des Online-Banking durch natürliche Personen Seite 2 von 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


